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mais begangen und dadurch mehrere zeitige Freiheits
strafen verwirkt hat, ist auf eine Gesamtstrafe zu er
kennen, welche in einer Erhöhung der verwirkten 
schwersten Strafe besteht.

(2) Bei dem Zusammentreffen ungleichartiger Frei
heitsstrafen tritt diese Erhöhung bei der ihrer Art nach 
schwersten Strafe ein.

(3) Das Maß der Gesamtstrafe darf den Betrag der 
verwirkten Einzelstrafen nicht erreichen und fünfzehn
jähriges Zuchthaus, zehnjähriges Gefängnis oder fünf
zehnjährige Festungshaft nicht übersteigen.

Anm. : Vgl. Anm. zu § 1.

§ 75
(gegenstandslos)

Anm.: Vgl. Anm. zu § 1.

Gesamtstrafe und Nebenstrafen 
§ 76

Neben der Gesamtstrafe müssen oder können Neben
strafen und Nebenfolgen verhängt und Maßregeln der 
Sicherung und Besserung angeordnet werden, wenn das 
auch nur wegen einer der Gesetzesverletzungen vor
geschrieben oder zugelassen ist.

Keine Gesamtstrafenbildung bei Haft 
§ 77

(1) Trifft Haft mit einer anderen Freiheitsstrafe zu
sammen, so ist auf die erstere gesondert zu erkennen.


